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9 Stellenausschreibung 
Die Regierung von Oberfranken  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
für das Landratsamt Kronach mehrere 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (m/w/d)  
zur Ermittlung/Nachverfolgung von  
Kontaktpersonen

10 Sparkasse Kulmbach-Kronach 
Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches
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11 Stadt Kronach 
 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Direktor Willi Otto-Stiftung Kronach 
für das Haushaltsjahr 2021

12 Stadt Kronach 
 Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Spitalstiftung Kronach für das Haushaltsjahr 
2021

10 9
Stellenausschreibung 

Die Regierung von Oberfranken  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
für das Landratsamt Kronach mehrere 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (m/w/d)  
zur Ermittlung/Nachverfolgung von  

Kontaktpersonen

Ihre Aufgaben:
• Ermittlung/Nachverfolgung von Kontaktpersonen
• Kontaktaufnahme und Beratung von Kontaktpersonen
• Telefondienst
• Bürgeraufklärung
• Mitarbeit bei Quarantäne-Maßnahmen
• Administrative Aufgaben 

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizi-

nischen oder kaufmännischen Ausbildungsberuf
• gute EDV-Kenntnisse (MS-Office)
• gute mündliche Ausdrucksfähigkeit
• serviceorientiertes und freundliches Auftreten, gute 

Auffassungsgabe, selbstständige Arbeitsweise
• hohe Flexibilität und gute Belastbarkeit
• Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsdiensten

Wir bieten Ihnen:
• ein Arbeitsverhältnis in Voll- oder Teilzeit, das zu-

nächst bis zum 31.12.2021 befristet ist
• Bezahlung nach Entgeltgruppe 4 TV-L

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns 
selbstverständlich. Schwerbehinderte werden bei an-
sonsten im Wesentlichen gleicher Eignung und Befähi-
gung bevorzugt.

Ansprechpartner: Herr Christian Neubauer, Tel. 09261 
678 455

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten ist für uns selbst-
verständlich. Entsprechende Hinweise zum Datenschutz 
finden Sie unter www.regierung.oberfranken.bayern.de/
aktuelles/stellenangebote.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spä-
testens 31. Januar 2021 an 
christian.neubauer@lra-kc.bayern.de

Kronach, 19.01.2021
Landratsamt



§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlun-
gen werden nicht beansprucht.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 
2021 in Kraft.

Kronach, 14.01.2021
Stadt Kronach

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin

II. 
Hinweise:

Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de von der Haushaltssatzung und den dazugehörigen 
Anlagen Kenntnis genommen und mit Schreiben vom 
05.01.2021 bestätigt, dass die Haushaltssatzung keine 
nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO geneh-
migungspflichtigen Bestandteile enthält.

III.
Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe dieses 
Amtsblattes an eine Woche lang in der Stadtverwaltung 
Kronach, Marktplatz 5 (Rathaus), Erdgeschoss, Zimmer 
12, während der allgemeinen Dienststunden gem. Art. 65 
Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung öffentlich aufgelegt. 
Darüber hinaus liegen die Haushaltssatzung und die da-
zugehörenden Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit zur 
Einsicht bereit.

Kronach, 14.01.2021
Stadt Kronach

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin

Stadt Kronach 12
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  

der Spitalstiftung Kronach  
für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat der Stadt Kronach hat am 02. November 
2020 für die Spitalstiftung Kronach folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen, die 
hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) amtlich bekannt gemacht wird:

I. 
Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Spitalstiftung Kronach  
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in Ver-
bindung mit Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes 
erlässt die Stadt Kronach für die Spitalstiftung Kronach 
folgende Haushaltssatzung:
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Sparkasse 10
Kulmbach-Kronach

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches

Das Sparkassenbuch Nr. 3170141265 der Sparkasse 
Kulmbach-Kronach ist in Verlust geraten.

Während der gesetzlichen Frist wurden Rechte Dritter 
nicht geltend gemacht, so dass dieses Sparkassenbuch 
für kraftlos erklärt wird.

Kronach, 18.01.2021

Stadt Kronach 11

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Direktor Willi Otto-Stiftung Kronach 

für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat der Stadt Kronach hat am 02. November 
2020 für die Direktor Willi Otto-Stiftung Kronach folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlos-
sen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) amtlich bekannt ge-
macht wird:

I.
Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Direktor Willi Otto-Stiftung  
Kronach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in Verbin-
dung mit Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes er-
lässt die Stadt Kronach für die Direktor Willi Otto-Stiftung 
Kronach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
 dem Gesamtbetrag der Erträge von 55.000,00 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
 von 47.700,00 €
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von  7.300,00 €

2. im Finanzhaushalt 
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 von 55.000,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 von  29.200,00 €
 und einem Saldo von  25.800,00 €

b) aus Investitionstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0,00 €
 und einem Saldo von 0,00 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0,00 €
 und einem Saldo von 0,00 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts 
 von 25.800,00 €

ab.
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§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
 dem Gesamtbetrag der Erträge von   59.600,00 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
 von  90.400,00 €
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von   -30.800,00 €

2. im Finanzhaushalt 
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 von  59.600,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 von 60.400,00 €
 und einem Saldo von  -800,00 €

b) aus Investitionstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von   0,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von   0,00 €
 und einem Saldo von   0,00 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von   0,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 von  4.100,00 €
 und einem Saldo von  -4.100,00 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts 
 von  - 4.900,00 €

ab.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan 
wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 
2021 in Kraft.

Kronach, 14.01.2021
Stadt Kronach

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin

II. 
Hinweise:

Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de von der Haushaltssatzung und den dazugehörigen 
Anlagen Kenntnis genommen und mit Schreiben vom 
05.01.2021 bestätigt, dass die Haushaltssatzung keine 
nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO geneh-
migungspflichtigen Bestandteile enthält.

III.
Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe dieses 
Amtsblattes an eine Woche lang in der Stadtverwaltung 
Kronach, Marktplatz 5 (Rathaus), Erdgeschoss, Zimmer 
12, während der allgemeinen Dienststunden gem. Art. 65 

Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung öffentlich aufgelegt. 
Darüber hinaus liegen die Haushaltssatzung und die da-
zugehörenden Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit zur 
Einsicht bereit.

Kronach, 14.01.2021
Stadt Kronach

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat
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